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Antrag
des Abg. Sandro Scheer u. a. AfD

und

Stellungnahme
des Ministeriums des Inneren,
für Digitalisierung und Europa

Absenkung der 41-Stunden-Woche für Polizeibeamte

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,

I.	 zu berichten,

	 1.	� inwiefern die Absenkung der 41-Stunden-Woche für Polizeibeamte auf  
40 Stunden konkrete Erleichterungen für den Polizeidienst mit sich bringen 
würde;

	 2.	� welche Teilabsenkungen beispielsweise der Sondermodelle in Nordrhein-
Westfalen oder Hessen entsprechend auch für Baden-Württemberg mög-
lich wären, wonach entweder die 41-Stunden-Woche für Beamte ab dem  
61. Lebensjahr auf 40 Stunden abgesenkt wird (wie in Hessen der Fall) 
oder ab dem 55. Lebensjahr auf 40 Stunden und ab dem 60. Lebensjahr auf  
39 Stunden (wie in NRW der Fall); 

	 3.	� in welcher Höhe die Einführung einer 40-Stunden-Woche Mehrkosten verur-
sachen würde, wenn diese Absenkung alle Polizeibeamten betrifft; 

	 4.	� in welcher Höhe die Einführung einer 40-Stunden-Woche Mehrkosten ver-
ursachen würde, wenn die Absenkung ausschließlich Polizeibeamte ab dem 
55. Lebensjahr (wie in Hessen) oder ab dem 61. Lebensjahr (wie in NRW) 
betrifft;

II.	

	 1.	� zu prüfen, welche Modelle einer Absenkung der 41-Stunden-Woche für Poli-
zeibeamte in Baden-Württemberg umgesetzt werden können;
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	 2.	� im Anschluss an die Prüfung die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen, 
um eine Absenkung der 41 Stunden-Woche für Polizeibeamte in Baden-
Württemberg einzuführen. 

1.5.2026

Scheer, Lindenschmid, von Wangenheim, 
Eisenhut, Klauß AfD

B e g r ü n d u n g

Polizeivollzugsbeamte leisten ihren Dienst unter dauerhaft hoher Einsatz- und 
Verantwortungsdichte. Die seit Jahren anwachsenden Mehrarbeitsbestände zei-
gen, dass die praktische Belastung die planerische Regelarbeitszeit systematisch 
übersteigt. Eine regelmäßige Wochenarbeitszeit von 41 Stunden verschärft die-
sen Druck, erschwert die Regeneration und wirkt sich negativ auf Motivation, 
Gesundheit und Dienstzufriedenheit aus. Zugleich steht Baden-Württemberg im 
Wettbewerb der Länder um qualifizierten Nachwuchs und erfahrene Kräfte; die 
Arbeitszeit ist hierbei ein zentraler Attraktivitätsfaktor.

Die Erhöhung auf 41 Stunden wurde zum September 2003 für alle Beamten in 
Baden-Württemberg in der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (§4 AzUVO) ein-
geführt. Aufgrund der besonderen und massiv gestiegenen Belastungen der Polizei 
ist diese Regelung für den Polizeidienst nicht mehr zeitgemäß. Eine Absenkung 
auf 40 Stunden oder ggf. eine an das Alter gebundene Absenkung ist rechtlich 
durch eine Änderung der AzUVO möglich und stärkt die Fürsorge des Dienstherrn. 
Sie hilft, Mehrarbeit strukturell zu reduzieren, die Polizeitätigkeit langfristig leis-
tungsfähig zu halten und die Personalgewinnung sowie -bindung zu verbessern. 
Übergangs- und Evaluationsregelungen stellen sicher, dass die Maßnahme praxis-
tauglich umgesetzt und ihre Wirkungen transparent überprüft werden.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 26. Mai 2026 Nr. IM3-0141.5-767/4/3 nimmt das Ministerium 
des Inneren, für Digitalisierung und Europa zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,

I.	 zu berichten,

1.	�inwiefern die Absenkung der 41-Stunden-Woche für Polizeibeamte auf 40 Stun-
den konkrete Erleichterungen für den Polizeidienst mit sich bringen würde;

Die Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit von 41 auf 40 Stunden würde rech-
nerisch zu einer Reduzierung der Arbeitszeit der Polizeibeamtinnen und -beamten 
führen. Die tatsächliche Entlastungswirkung im Polizeidienst hängt jedoch we-
sentlich von Faktoren wie Personalausstattung und Einsatzaufkommen ab.

2.	�welche Teilabsenkungen beispielsweise der Sondermodelle in Nordrhein-West-
falen oder Hessen entsprechend auch für Baden-Württemberg möglich wären, 
wonach entweder die 41-Stunden-Woche für Beamte ab dem 61. Lebensjahr auf 
40 Stunden abgesenkt wird (wie in Hessen der Fall) oder ab dem 55. Lebensjahr 
auf 40 Stunden und ab dem 60. Lebensjahr auf 39 Stunden (wie in NRW der 
Fall); 

3.	�in welcher Höhe die Einführung einer 40-Stunden-Woche Mehrkosten verursa-
chen würde, wenn diese Absenkung alle Polizeibeamten betrifft; 
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4.	�in welcher Höhe die Einführung einer 40-Stunden-Woche Mehrkosten ver-
ursachen würde, wenn die Absenkung ausschließlich Polizeibeamte ab dem  
55. Lebensjahr (wie in Hessen) oder ab dem 61. Lebensjahr (wie in NRW) be-
trifft;

Zu den Ziffern 2, 3 und 4 wird aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
Stellung genommen.

Eine Absenkung der Arbeitszeit von 41 auf 40 Stunden pro Woche für Polizei-
vollzugsbeamtinnen und -beamte (PVB) resultiert grundsätzlich in einem Mehr-
bedarf an Personal und einem damit einhergehenden rechnerischen Mehrbedarf an 
Planstellen im Polizeivollzugsdienst (PVD), die erforderlich wären, um die weg-
fallende Arbeitszeit zu kompensieren.

Bei einer Absenkung der Arbeitszeit von 41 auf 40 Stunden pro Woche für alle 
PVB entspräche dies über 600 Planstellen im PVD, die unter Zugrundelegung  
des Besoldungssatzes A11 gPVD für das Jahr 2027 mit strukturellen Kosten in 
Höhe von rund 56 Millionen Euro verbunden wären.

In der derzeitigen Altersstruktur der Landespolizei entspräche eine Reduzierung 
der Arbeitszeit für PVB ab 55 Jahren rund 80 Planstellen im PVD und strukturellen 
Kosten in Höhe von rund 8 Millionen Euro. Bei einer Absenkung der Arbeitszeit 
für PVB ab 61 Jahren wären rund 10 Planstellen im PVD zur Kompensation erfor-
derlich, verbunden mit strukturellen Kosten in Höhe von knapp 1 Millionen Euro.

Das Land ist sich seiner Verantwortung und Fürsorgepflicht gegenüber den Be-
schäftigten bewusst und berücksichtigt bereits die besonderen Belange und Um-
stände der im Polizeivollzugsdienst tätigen Beamtinnen und Beamten, u. a. durch 
die Gewährung von Zusatzurlaubstagen, spezifischen Erschwerniszulagen und 
einer im Vergleich zu Verwaltungsbeschäftigten insgesamt fünf Jahre kürzeren  
Lebensarbeitszeit.  

II.

1.	�zu prüfen, welche Modelle einer Absenkung der 41-Stunden-Woche für Polizei-
beamte in Baden-Württemberg umgesetzt werden können;

2.	�im Anschluss an die Prüfung die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen, um 
eine Absenkung der 41 Stunden-Woche für Polizeibeamte in Baden-Württem-
berg einzuführen. 

Zu den Ziffern 1 und 2 wird aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam Stel-
lung genommen. 

Eine Absenkung der 41-Stunden-Woche für Polizeibeamtinnen und -beamte ist 
nach dem Koalitionsvertrag der Parteien Bündnis 90/Die Grünen und CDU für die 
18. Legislaturperiode zum jetzigen Zeitpunkt nicht beabsichtigt.

Hagel 
Minister des Inneren, 
für Digitalisierung und Europa 


